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Anlage 191 und 192.

Anlage 191
Bericht

des AusschussesI über die Anlage 54.

Zur Deckung noch vorhandener Schulden und Prozeß¬
kosten sind ün Vorjahre ans den Überschüssen der Landes¬
fleischstelle 500 000 c// zurückgestellt. Die Reichsfleischstelle
hat ans der Fleischverbilligungsaktion noch eine Forderung
von 228 548 </// geltend gemacht. Genau läßt sich der zur
Verfügung stehende Betrag noch nicht angeben , da es hierbei
noch auf den Ansgang eines noch schwebenden Prozesses an¬
kommt und die Möglichkeit besteht, daß noch Forderungen
geltend gemacht werden.

Die Regierung schlägt vor, die Restsumme an solche
Stellen zu verteilen , die Kinder in Bäder entsenden. Der

Ausschuß hält eine Verwendung der Gelder in der vorge¬
schlagenen Weise für richtig und stellt nach Rücksprache mit
dem Regierungsvertreter den

Antrag:
Der Landtag Wolle sich damit einverstanden er¬

klären , daß die Restbestände aus den Überschüssen
der Landesfleischstelle zu gleichen Teilen an die
Fondskommission , den Verein für Kranken - und
Kinderpflege in Oldenburg und den Willehadverein
in Vechta zur Förderung der Unterbringung von
Kindern in Bädern verteilt werden.

Namens des Ausschusses I.
Der Berichterstatter:

N i e b e r g.

Anlage 192.
Bericht

des Ausschusses II zu Anlage 56 (Bergwerkseigeutumsurkuude für die Firma Anton Raky in Berlin).

In dein Entwurf der Urkunde wird der Firma Anton
Raky, Unternehmung für Tiefbohrnngen in Berlin , das
Bcrgwerkseigentum zur Aufsuchung und eintretendenfalls
zur Gewinnung von Eisenerzen und zur Aufsuchung von
Kohle verliehen . Die Bedingungen sind im einzelnen in
dem Vertrage festgelegt. Sollten Kohlen gefunden werden,
so bedarf es des Abschlusses eines neuen Vertrages , wofür
der Firma Anton Raky ein Vorzugsrecht gewährt wird.

Die Vorlage ist mit den: Regierungsvertreter be¬
sprochen.

Die Bestimmungen der Urkunde schließen sich eng an
die im Jahre 1921 mit der Jlseder Hütte A.-G. getroffenen

Abmachungen an . Die seither gemachten Erfahrungen sind
bei den Abmachungen mit der Firma Raky entsprechend
berücksichtigt; insbesondere ist auch den: bei der Beratung
des Jlseder -Hütte -Vertrages vom Landtag geäußerten
Wunsche, auf Schutz des Landschaftsbildes Rechnung ge¬
tragen . Ferner tragen die Vertragsbestimmungen dem je¬
weiligen Geldwert Rechnung.

Der Ausschuß hat Bedenken gegen den Vertrag nicht
zu erheben und stellt den

Antrag:
Der Landtag wolle dem Entwurf der Urkunde

seine Zustimmung erteilen.

Namens des Ausschusses II.
Der Berichterstatter:

Hartong - Delmenhorst.
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Anlage 193.

Anlage 193.
Bericht

des Ausschusses II zu dem Schreiben des Staatsministeriums vom 23. August 1922 über die Verkündung
des Gesetzes, betreffend die Bildung von Geest-Wassergenossenschaften.

(Anlage 57.)

Der Gesetzentwurf betreffend die Bildung von Geest-
Wassergeuosseuschaften wurde im Mai 1922 , nachdem der¬
selbe vom Landtage in zweimaliger Lesung angenommen
war , dem Landtage mit dein Ersuchen um eine wiederholte
Beratung zurückgegeben. Die Staatsregierung ließ damals
in einem Schreiben erklären , daß sie das Gesetz in der be¬
schlossenen Fassung nicht verkünden könne.

Das jetzt dem Landtage vorliegende Schreiben bezieht
sich auf den Z 41 des Entwurfs , der als Z 42 im Gesetz
aufgeführt ist. Die Staatsregierung stellte zu der wieder¬
holten Beratung mehrere von den Beschlüssen des Land¬
tags erster und zweiter Lesung abweichende Anträge . Der
zu H 41 gestellte Antrag lautet:

Der Z 41 erhält folgende Fassung:
„Das Recht auf Gewinnung und Ausnutzung der

Wasserkräfte in und an den öffentlichen Wasserzügen im
Gebiete der Wasserordnung gehört dem Staate und
untersteht der Verwaltung des Ministeriums des Innern.
Es kann im Einzelfalle und auf Widerruf auf einen an¬
dern übertragen werden.

Einer Wasseracht, in deren Bezirk Wasserkräfte vor¬
handen sind, ist deren eigener Ausbau und eigene Aus¬
nutzung unentgeltlich zu überlassen , wenn der Staat auf
Aufforderung der Genossenschaft sich binnen 3 Monaten
nicht bereit erklärt hat , seinerseits den Ausbau und die
Ausnutzung vorzunehmen , oder wenn er innerhalb einer
weiteren Frist von 2 Jahren davon keinen Gebrauch ge¬
macht hat . Das Recht der Wasseracht erlischt wieder,
wenn sie die Anlagen zur Gewinnung und Ausnutzung
der Wasserkräfte nicht binnen 2 Jahren seit dem Über¬
gange des Rechtes auf sie herstellt. Auf die zur Zeit des
Rechtsbeginnes dieses Gesetzes bestehenden Anlagen zur
Gewinnung von Wasserkräften findet diese Bestimmung
erst Anwendung , wenn die Kraftgewinnung des Besitzers
aufgehört hat und mindestens 3 Jahre lang nicht aus¬
geübt worden ist."

In diesem Anträge war der 4. Absatz des Z 42 des
Gesetzes nicht enthalten . Der Antrag ist vom Landtage un¬
verändert angenommen . Nach den einleitenden Worten des
Antrages „Der  tz 41  erhält  f o l g e nd  e F a s s u n g"
mußte der Landtag annehmen , daß mit dem Wortlaut des
Antrages der § 41 des Entwurfs als abgeschlossen gelten
sollte.

Die Mehrheit des Ausschusses, die bei der damaligen
Beratung den Antrag der Staatsregierung angenommen

hat , erkennt au , daß es von ihr nicht beabsichtigt gewesen
ist, den Absatz 4, der in der ersten Lesung beschlossen war,
fallen zu lassen und daß damit die Fortlassuug dieses Ab¬
satzes lediglich auf einem Versehen beruht ; die Minderheit
legt aber Wert darauf , daß ausdrücklich festgestellt wird,
daß s i e der Meinung gewesen ist, daß die Fortlassung des
4. Absatzes ein Eingehen der Staatsregierung auf den von
ihr ansgesprochenen Wunsch, daß bei Errichtung von Stau¬
anlagen nicht das Ministerium des Innern , sondern der
Genosseuschaftsvvrstand Genehmigungsbehörde werden
möge, bedeute.

Nach der Verfassung können Gesetze nur in Überein¬
stimmung von Landtag und Regierung erlassen, aufgehoben,
geändert und entscheidend ansgelegt werden und die Ver¬
kündung der Gesetze hat selbstredend dementsprechend zu er¬
folgen. Die Verhandlungen im Ausschüsse haben ergeben,
daß zweifellos das Gesetz in der Fassung verkündet ist, wie
sie die Mehrheit gewollt hat , formell dürfte aber die Regie¬
rung das Gesetz nicht in der Fassung verkünden, wie sic
von der Mehrheit gewollt,  sondern wie sie vom Land¬
tage beschlossen  war . Die Rechtsbeständigkeit eines
Gesetzes kann nnr dann anerkannt werden , wenn den siir
den Erlaß eines Gesetzes verfassungsmäßig festgelegten Vor¬
aussetzungen Rechnung getragen ist.

Der Ausschuß hält es -deshalb für erforderlich, daß
zur Gültigkeit des Absatzes 4 des tz 42 noch nachträglich
die Zustimmung des Landtages in 2 Lesungen herbeige¬
führt wird.

Er stellt daher den
Antrag 1:

„Annahme des Absatzes 4 des tz 42 des Gesetzes
vom 9. August 1922 , betreffend die Bildung von
Geest-Wassergenossenschaften in der vom Staats-
ministerinm verkündeten Fassung ."

Bei der Beratung im Ausschüsse über das Schreiben
des Staatsministerinms wurde daraus hiugewieseu, daß im
Gesetz nicht die Wahl von Ersatzmännern siir die Mitglieder
des Ausschusses vorgesehen sei, da die diesbezüglichen in der
ersten und zweiten Lesung gefaßten Beschlüsse durch die
wiederholte Beratung beseitigt seien.

Der Ausschuß stellt daher den
Antrag  2:

Der Landtag wolle nachstehendem Gesetzentwurf
seine verfassungsmäßige Zustimmung erteilen:
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Anlage 193 und 194.

Entwurf
eines Gesetzes für den Landesteil Oldenburg zur
Änderung des Gesetzes vom 9. August 1922 , be¬
treffend die Bildung von Geestwassergenossen¬
schaften.
1. Dem 19 wird folgender Absatz 3 nachgefügt:

Mit dem Hanptwahlvorschlag kann ein Ersatz¬
männerwahlvorschlag eingereicht werden , der in
derselben Weise wie der Hanptwahlvorschlag nach
Gemeinden geordnet ist.

2. Dem tz 22 werden folgende Bestimmungen als
Absatz 2 und 3 nachgefügt:

Ist ein Mitglied zeitweilig verhindert , an den
Sitzungen des Ausschusses teilznnehmen , so tritt
derjenige , welcher nach Absatz 1 zu berufen sein
würde , als Ersatzmann ein.

Bei nur einem  Wahlvorschlag (8 19 Ab¬
satz 1 Satz 3) tritt beim Ausscheiden oder bei
zeitweiliger Verhinderung eines Ausschußmit¬
gliedes an seine Stelle dasjenige Ersatzmitglied,
welches ans dem Ersatzmännerwahlvorschlag
an derselben Stelle steht wie das Ausschuß¬
mitglied ans den: Hanptwahlvorschlag.

Der Ausschuß stellt den
Antrag  3:

Das Schreiben des Staatsministerinms von:
23. August 1922 über die Verkündung des Gesetzes
von: 9. August 1922 betreffend die Bildung von
Geest-Wassergenossenschasten wird fiir erledigt er¬
klärt.

Namens des Ausschusses II.
Der Berichterstatter:

D a n n e m a n n.

Anlage 194.
Bericht

des Ausschusses III (Finanzausschuß) über die Anlage 58, betreffend Einnahmen und Ausgaben der Staats-
gntskapitalienkassen der Landesteile Lübeck und Birkenfeld für das Jahr 1. April 1923/24.

Landesteil Lübe  ck.
Nach den: Bericht der Staatsregierung beschränken sich

die ii: Aussicht stehenden Einnahmen auf die Kaufgelder
für etwa zun: Verkaufe kommende kleine Grundstücke
und ans Ablösungsgelder . Die Staatsregierung beantragt
nun , der Landtag wolle folgende Kredite bei der Staats-
gutskapitalienkasse zur Verfügung stellen:

::) 100 000 „L zu Landerwerbungen zwecks Ablegung
von Instenparzellen und zur Errichtung von An¬
bauerstellen,

b) 100 000 cF zu Landerwerbnngen behufs Abrun¬
dung geeigneter Ländereien , sowie zur Bestreitung
der Kosten der ersten Aufforstung von Staatsgrund¬
stücken,

«st 200 000 zu Meliorationen und Abwässernngs-
anlagen , welche dauernde Werterhöhnng der Staats-
grnndstücke versprechen.

Nachrichtlich wird vom Staatsministerinm mitgetcilt,
daß der Regierung in Eutin auf Antrag die Genehmigung
erteilt ist, ihre Anteile an der Saline in Lüneburg infolge
einer Kapitalserhöhnng derselben um 592 neue Pfannen
(Anteile) zu 270 A — 1 598 400 c/7 zu vermehren.

Der Ausschuß hat Bedenken gegen die Vorlage nicht
erhoben und stellt den

Antrag  1:
Der Landtag wolle sich mit vorstehendem unter

Bewilligung der erwähnten Kredite bei der Staats-
gntskapitalienkasse von Lübeck einverstanden er¬
klären.

L . Landesteil Birkenfeld.
Die Staatsregierung beantragt ihr zum Ankauf von

Grundstücken und zur Ablösung von Forstberechtigungen
den Rest der Staatsgutskapitalien (zurzeit 154 673,04
bei der Staatsgutskapitalienkasse zu bewilligen . Die Be¬
reitstellung des Restes der Staatsgntskapitalien empfiehlt
sich, um bei sich bietender Gelegenheit zu den: bezeichneten
Zwecke genügende Mittel zur Verfügung zu haben.

Der Ausschuß hat gegen die Vorlage keine Bedenken

Der Landtag wolle zum Ankauf von Grund¬
stücken und zur Ablösung von Forstberechtigungen
den Rest der Staatsgutskapitalien von 154 673,04
Mark bei der Staatsgutskapitalienkasse Birkenfeld
bewilligen.
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Anlage 194, 195 und 196.
über die Einnahmen nnd Ausgaben sowie den Be¬

stand der Staatsgutskapitalienkassen von Lübeck und Bir¬
kenfeld sind in der Anlage besondere Nachweisungen ange¬

geben. Danach beträgt das Gesamtvermögen der Staats¬
gutskapitalienkasse Ende 1921
von Lübeck . 1 586 930,44 -F,
von Birkenfeld . 154 673,04 cF.

Namens des Ausschusses HI.
Der Berichterstatter:

W i chm a n n.

Anlage 195.
Bericht

des Ausschusses III über die Anlage 59, betreffend Bereitstellung von Mitteln zur Herstellung von Ufer¬
schutzwerken auf der Strecke von Fedderwardersielbis Burhave.

Infolge der außerordentlichen Dringlichkeit , Maß¬
nahmen zur Landessicherheit gegen den gegen die Küste
herandrängenden Fedderwarderpriel zu treffen , beantragt
das Staatsministerinm , die Südostschlenge am Hafen zu
Fedderwardersiel in eine Sinkstückschlenge umzuwandeln
und entsprechende Mittel zu diesem Zweck bereitzustellen. -
Außerdem wird beantragt , die Süd -Ostschlenge aus dem
Zubehör des Hafens (tz 98 des Voranschlags ) herauszu¬
nehmen nnd den Uferschutzwerken(Z 81 des Voranschlags)
zuzunehmen . Der Regierungsbevollmächtigte begründet
eingehend die Dringlichkeit des Antrages , und bedingten die
Verluste des Landes sofortige Maßnahmen zur Landes¬
sicherheit. Die Abspülung sei je nach der Strömung ver¬
schieden, doch müsse mit einem Abbruch von 4—5 Metern
jährlich gerechnet werden . Durch eine Verzögerung der
Maßnahmen bestehe nicht nur die Gefahr , das Watt und
die Groden zu verlieren , sondern könne auch einen Bruch
des Deiches nach sich ziehen und damit eine Reihe Ort¬
schaften vernichten.

Da der Staat für die Sicherheit des Landes verant¬
wortlich sei und die dort liegenden Schlengen dem Staate
gehören , sei kein anderer Weg gangbar als der vorge¬
schlagene.

Der Ausschuß erklärt sich mit den Ausführungen des
Regierungsbvollmächtigten einverstanden , und legt vor
allen Dingen infolge der Dringlichkeit und des ständigen
Steigens der Preise Wert auf die sofortige Anschaffung
von Material zu diesen Arbeiten und der Ausführung der¬
selben und beantragt:

1. Der Landtag wolle sich damit einverstanden er¬
klären , daß die Süd -Ostschlenge am Hasen zu
Fedderwardersiel in eine Sinkstückschlengeumge¬
wandelt wird;

2. Der Landtag wolle zum Bau dieser Schlenge zu
ß 81 der Ausgaben des Voranschlags für 1922
180 000 000 -K nachträglich zur Verfügung
stellen.

Namens des Ausschusses III.
Der Berichterstatter:
Z i m merman n.

Anlage 196.
Bericht

des AusschussesI über Anlage 60, betreffend eines Gesetzes für die Landesteile Lübeck und Birkenfeld zur
Abänderung der Gesetze vom 22. Februar 1898, betreffend Besteuerung des Wandergewerbes in der Fassung

vom 20. August 1920, 4. Mai 1922 und 26. Januar 1923. 1. Lesung.
Vorliegender Gesetzentwurf, welcher die Besteuerung ^ feld vorsieht, ist gleichlautend mit der Gesetzesvorlage 36,des Wandergewerbes für die Landesteile Lübeck und Birken - i welche die Besteuerung des Wandergewerbes für den Lan-
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Antrag:
Annahme des Gesetzentwurfes.

Anlage 196 , 197 und 198.

desteil Oldenburg enthält , und wird deshalb auf den Be¬
richt für diese Vorlage verwiesen.

Der Ausschuß stellt den

Namens des Ausschusses I.

Der Berichterstatter:
K a l k k u h l.

Anlage 197.
Bericht

des Ausschusses I über Anlage 60 , betreffend eines Gesetzes für die Landesteile Lübeck und Birkenfeld zur
Abänderung der Gesetze vom 22 . Februar 1898 , betreffend Besteuerung des Wandergewerbes in der Fassung

vom 20 . August 1920 , 4 . Mai 1922 und 26 . Januar 1923 . 2 . Lesung.

Die Anlage 60 behandelt dieselbe Materie für die
Landesteile Lübeck und Birkenfeld , wie Anlage 36 für den
Landesteil Oldenburg . Es wird auf den Bericht zu dieser
Anlage hiermit verwiesen.

Der Ausschuß stellt folgende Anträge:
Antrag  1:

In Ziffer II (5) und in Ziffer IV im Gesetz

vom 4. Mai 1922 wird die Zahl „ 300 " durch „ 600"
ersetzt.

Antrag  2:
Der Landtag wolle dem Gesetzentwurf , wie der¬

selbe sich aus den Beschlüssen der 1 . und 2 . Lesung
ergeben und im ganzen seine verfassungsmäßige
Zustimmung erteilen.

Namens des Ausschusses I.

Der Berichterstatter:
K a l k k u h l.

Anlage 198.
Bericht

des Ausschusses III über den Voranschlag der Einnahmen und Ausgaben der Staatsgutkapitalienkasse des

Landesteils Oldenburg für das Jahr 1923 ( 1 . April 1 923/24 ) nebst Nebenanlage über das Rechnungs-

ergcbnis für 1921 im einzelnen und über den Vermögensbestand.
(Anlage 61 .)

ZutzI der Einnahmen wurde auf die Frage , warum
nicht der wirkliche Kassenbehalt von 1921 , sondern ein ge¬
schätzter Kasseubestaud aus 1922 eingestellt sei, vom Regie-
ruugsvertreter erwidert:

Zu 8 l ist in den vorgelegteu Voranschlägen stets
nur ein geschätzter Kasseubestaud der Vorjahre eingestellt.
Der wirkliche Kasseubestaud läßt sich am Ende des Rech¬
nungsjahres leicht ermitteln und wird daun übertragen.

Der Ausschuß stellt
Antrag  1:

„Der Landtag wolle die Hß 1— 6 annehmen und
genehmigen , daß als Einnahme der Staatsguts¬
kapitalienkasse für das Jahr 1923 865 000 -K ein¬
gestellt werden ."

Zu den Ausgaben hatte der Ausschuß nichts zu be¬
merken und stellt
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Anlage 198 und 199.
Antrag 2:

„Der Landtag wolle die 88 1—25 annehmen
und genehmigen , daß als Ausgabe der Staatsgut¬
kapitalienkasse für das Jahr 1923 1930 000 ^
eingestellt werden , sowie der Anmerkung zu 8 11
seine Zustimmung erteilen.

Zu Z 2 der Einnahmen der Nebenanlage gab der
Regiernngsvertreter auf die an ihn gestellte Frage , woher
die billigen Veräußernngspreise kommen, die Auskunft:

Die Veräußernngspreise sind angemessen, die bin¬
denden Kaufabschlüsse liegen zumeist mehrere Jahre
zurück.

Der Ausschuß stellt
Antrag  3:

Der Landtag wolle die Nebenanlage durch Kennt¬
nisnahme fiir erledigt erklären.

Der Landtag wolle zu den Vvranschlagsüber-
schreitungen

bei § 4 . 200 184,40 c/i,
bei tz 9 . 12 175,50 -E,

die durch Aufbesserung der Löhne nnd Verteuerung
aller Materialien entstanden sind, seine Genehmi¬
gung erteilen.

Namens des Ausschusses III.
Der Berichterstatter:

Meyer.

Anlage 188.
Bericht

des Ausschusses II über den Entwurf eines Gesetzes für den Freistaat Oldenburg zur Ausführung des
Laudessteuergesetzes. 1. Lesuug.

(Anlage 62.)

Das oldenbnrgische Ausführnngsgesetz zum Landcs-
stenergesetz ist mit Rücksicht auf die Unübersichtlichkeit der
Auswirkungen dieses Gesetzes und wegen der noch in Fluß
befindlichen Steuergesetzgebung des Reiches bisher stets nur
für die Dauer eines Jahres erlassen. Gegenwärtig liegt
dem Reichstag der Entwurf eines Gesetzes vor, durch wel¬
ches den Ländern und Gemeinden ein erhöhter Anteil an
den Reichseinnahmen gewährt und die Befugnis derselben
zur Erhebung von Zuschlägen zu den Reichssteuern neu ge¬
regelt werden soll (Finanzausgleichsgesetz). Da bei der Ver¬
handlung des Gesetzentwurfs im Reichstagsausschuß sich
Schwierigkeiten ergeben haben , welche die Verabschiedung
des Gesetzes verzögern werden , das bisherige Ausführungs-
gesetz aber nur bis zum 31. März 1923 gilt , ist es not¬
wendig, das Gesetz nochmals mit den nötigen Änderungen
vorläufig zu verlängern.

Artikel  1.
Der Ausschuß stellt den

Antrag 1:
Annahme des Artikels 1 des Gesetzentwurfs mit

der Änderung , daß in der letzten Zeile die Worte
„1 . April 1924 " durch die Worte „31. März 1924"
ersetzt werden.

Artikels.
Nach dem Entwurf des Finanzansgleichsgesetzes soll

der Anteil des Reiches an der Einkommen - nnd Körper-
Anlagen. 2. Landtag des Freistaats Oldenburg, 8. Versami

schastssteuer, welcher bisher betrug , auf gekürzt
werden , so daß die Anteile der Länder nnd Gemeinden sich
ans erhöhen. Fiir die Verteilung zwischen Staat und
Gemeinden soll nach dem vorliegenden Gesetzentwurf der
bisherige Verteilungsschlüssel — V- fiir Staat , V? fiir Ge¬
meinden — bestehen bleiben.

Der Ausschuß stellt den
Antrag  2:

Annahme des Art . 2 Zeile 1 nnd 2 nnd der
Ziffer I des Entwurfs.

(8 1 des Gesetzes.)

Artikel2H.
Der Gesetzentwurf will im Gegensatz zu der bisherigen

Beordnnug das Recht der Gemeinden , Zuschläge zur Grund-
und Gebäudesteuer und zur Gewerbesteuer zu erheben, an
keine Höchstgrenze binden . Im Ausschuß bestehen über diese
Frage dieselben Meinungsverschiedenheiten wie in den Vor¬
jahren . Die Mehrheit des Ausschusses glaubt , um eine über¬
mäßige Belastung der Grund - und Gebäudesteuer und der
Gewerbesteuer zu verhüten , an einer Begrenzung der Zu¬
schläge festhalten zu müssen, hält aber eine Erhöhung des
Höchstsatzes des Zuschlags zur Grundsteuer mit Rücksicht
auf den starren Grnndbetrag dieser Steuer und die in¬
zwischen eingetretcne Geldentwertung ans das Dreihundert¬
fache fiir angebracht. Bei den Zuschlägen zur Gebäudestener
hat nach Ansicht dieses Teiles des Ausschusses zwar aus den

ang. 10
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Anlage 199

1

angegebenen Gründen ebenfalls eine Erhöhung des Höchst¬
satzes zn erfolgen, jedoch darf sie wegen der starken Be¬
lastung des Hausbesitzes durch die Wohnungsbanabgabeund
die Brandkasscnbeiträge das Hundertfache nicht übersteigen.
Dagegen muß es bei der Gewerbesteuer bei einem Zuschläge
im Höchstbetrage des Dreifachen verbleiben, weil die Ge¬
werbesteller im Gegensatz zur Grundsteuer wegen der all¬
jährlich erfolgenden Neneinschätzung der Gewerbebetriebe
sich der Geldentwertung anpaßt.

Die Minderheit des Ausschusses ist dagegeu nach wie
vor der Ansicht, daß die Gemeinden in der Erhebung der
Zuschläge gesetzlich nicht beschränkt werden dürfen. Sie
vertritt den Standpunkt, daß man es unbedenklich der
Selbstbestimmung der Gemeinden überlassen dürfe, die
Zuschläge nach den besonderen Verhältnissen der einzelnen
Gemeinden zu bestimmen, und daß eine Einengung des
Selbstbestimmungsrechtes nur schädlich wirken könne.

Es sind zu Art. 2II des GesetzentwurfsG 4 des bis¬
herigen Gesetzes) folgende Anträge gestellt:

I . Vom ganzen Ausschuß:
Antrag  3:

Streichung des ersten Absatzes des Z 4 des bis¬
herigen Gesetzes.

II . Von der Mehrheit des Ausschusses(Abg. Danne-
mann, Dohm, Fröhle, Hartong-Delmenhorst, Haß¬
kamp, König, Saute , Unkelbach:

Antrag  4:
Die Ziffer II des Art. 2 des Gesetzentwurfs wird

gestrichen.
Im 2. Absatz des H 4 des bisherigen Gesetzes

werden die Worte „bis zum Fünffachen der Grund¬
steuer" durch die Worte „bis zum Dreihundertfachen
der Grundsteuer" und die Worte „bis zum Fünf¬
fachen der Gebäudesteuer" durch die Worte „bis zum
Hundertfachen der Gebäudestener" ersetzt.

III. Von der Minderheit (Abg. Bartels , Behrens, Fre-
richs, Henneicke, Schömer, Stnkenberg, Tantzen):

Antrag  5:
Unveränderte Annahme der Ziffer II des Art. 2

des Gesetzentwurfs.
IV. Vom ganzen Ausschuß:

Antrag  6:
Das Staatsministerinm wird ersucht, zn Prüfen,

ob es sich nicht empfiehlt, künftig gesetzlich zu be¬
stimmen, daß die Zuschläge zur Grund- und Ge¬
bäudesteuer und zur Gewerbesteuer nur in einem be¬
stimmten festen Verhältnis zueinander erhoben
werden dürfen.

Artikel  2III.
Der Ausschuß ist der Ansicht, daß mit Rücksicht auf die

noch bestehende Finanznot der Gemeinden und die noch nicht
erfolgte Verabschiedung des Finanzausgleichsgesetzes seitens
des Reiches die Gewerbesteuer auch für dieses Steuerjahr
wiederum den Gemeinden zn überweisen ist, und stellt den

Antrag  7:
Der 1. Absatz des Z 5 des bisherigen Gesetzes er¬

hält folgende Fassung:
Die aus dein Stenerjahr 1. April 1922/31. März

1923 aufkommende Gewerbesteuer wird den Ge¬
meinden überwiesen. Jede Gemeinde erhält die aus
ihrem Gebiet erhobene Steuer.

Dieselbe Mehrheit wie zum Antrag 4 stellt den
Antrag  8:

Streichung des 1. Absatzes des Z 6 in Ziffer III
des Art. 2 des Gesetzentwurfs, und Ersetzung durch
den 2. Absatz des Z 5 des bisherigen Gesetzes,

und dieselbe Minderheit wie zum Antrag 6 den
Antrag 9:

Annahme des 1. Absatzes des Z .1 in Art. 2 III
des Gesetzentwurfs.

Der ganze Ausschuß hält mit Rücksicht darauf, daß für
die Zuschläge zur Gewerbesteuer stets das niedrigere Ein¬
kommen des Vorjahres maßgebend ist, die vorgeschlagenen
Grenzen für die Befreiung von den Zuschlägen und die Er¬
mäßigung derselben für zn hoch gegriffen und stellt den

Antrag 10:
Annahme des zweiten Absatzes des Z 5 in Art.

2 HI des Gesetzentwurfs mit der Änderung, daß die
Zahlen

500 000 durch 300 000,
750 000 durch 450 000,

1 000 000 durch 600 000,
1 250 000 durch 750 000
ersetzt werden.

Der Ausschuß ist der Ansicht, daß die nach Absatz3 des
Z 5 des Entwurfs (Absatz4 des Z 5 des bisherigen Ge¬
setzes) zulässigen besonderen Gewerbesteuern nicht nebc  n
den Zuschlägen zur staatlichen Gewerbesteuer, sondern nur
an deren Stelle erhoben werden dürfen, und stellt den

Antrag  11:
Im dritten Absatz des Z 5. in Art. 2 III des Ent¬

wurfs werden in der ersten Zeile zwischen den
Worten „berechtigt" und „durch" die Worte „an
Stelle der Zuschläge zur staatlichen Gewerbesteuer"
eingefügt.

Ferner stellt eine Mehrheit des Ausschusses(Abg. Bar¬
tels, Behrens, Fröhle, Haßkamp, Henneicke, König, Schö¬
mer, Stnkenberg, Tantzen), um zu verhüten, daß Neben¬
betriebsstätten einer doppelten Besteuerung nach Ziffer 1
und Ziffer 2 unterworfen werden, den

Antrag 12:
Im dritten Absatz des Z 5 in Art. 2 III des Ent¬

wurfs wird zu Ziffer 2 am Schluß nachgefügt:
„wenn sie nicht zu einer Steuer nach Ziffer 1 heran¬
gezogen sind."

Die Minderheit des Ausschusses(Abg. Dannemann,
Dohm, Hartong-Delmenhorst, Unkelbach) will die Erhebung
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von Gewerbesteuern nach Ziffer 1 ganz beseitigen und stelltden

Antrag  13:
Im dritten Absatz des 8 5 in Art . 2III des Ent¬

wurfs wird die Ziffer 1 gestrichen.

A n s s ch ußantr  a g 14:
Annahme des dritten Absatzes des Art . 2III des

Gesetzentwurfs in der sich ans der Beschlußfassung
über die Anträge 12 bis 14 ergebenden Fassung.

In einer Petition der Stenerausknnftsstelle der ver¬
einigten oldenbnrgischen Kammern wird verlangt , daß die
Bernfsvertretnngen (Handelskammer , Handwerkskammer,
Landwirtschaftskammer ) bei Einführung höherer Zuschläge
als der in 8 4 zngelassenen regelmäßigen Zuschläge, sowie
bei Einführung und Änderung besonderer Realsteuerver-
ordnnngen seitens der Gemeinden zu hören sind und daß
die ohne Anhörung der Bernfsvertretnngen erfolgte Be¬
schlußfassung nichtig ist. Es wird dabei auf die in dieser
Richtung in Preußen getroffenen Anordnungen hingc-
wiesen.

Der Ausschuß kann in seiner Mehrheit das Verlangen
der Stenerausknnftsstelle nicht als berechtigt anerkennen.
Er hält cs für zu weitgehend und auch für schwer durch¬
führbar , in jedem einzelnen Falle vor der Fassung der¬
artiger Beschlüsse durch die Gemeinden die Berufsvertretun¬
gen zu hören . Es ist auch in Preußen eine Anhörung der
Bernfsvertretnngen nicht auf alle Fälle vorgeschrieben,
sondern es wird dort unter Umständen schon eine Aus¬
legung der Umlagebeschlüssezwecks Einsichtnahme und Er¬
hebung etwaiger Einwendungen seitens der beteiligten
Steuerpflichtigen für genügend angesehen. Eine solche Aus¬
legung der Beschlüsse soll nach dem Anträge 16 auch hier
stets erfolgen.

Im übrigen wird noch bemerkt, daß eine Anhörung der
Kammern über den vorliegenden Gesetzentwurf durch das
Staatsministerinm nach der Erklärung der Regierungs¬
vertreter erfolgt ist.

Artikel  2 IV.
In Z 6 soll nach dem Entwurf das Erfordernis einer

zweimaligen Lesung und einer Auslegung der Beschlüsse
der Gemeinden über die Erhebung von Zuschlägen zur
Grunderwerbsstener , zur Grund - und Gebäudesteuer und
zur Gewerbesteuer beseitigt werden . Der Ausschuß hält in
seiner Mehrheit (Abg. Dannemann , Dohm , Fröhle , Haß¬
kamp, Hartong -Delmenhorst , König , Saute , Unkelbach) ans
dem vom Staatsministerinm selbst bei Einbringung des
Ansführungsgesetzes vom 17. August 1920 angegebenen
Gründen , welche auch heute noch zntreffen , an diesem Er¬
fordernis fest, und stellt den

Antrag  15:
Ablehnung der Ziffer IV des Art . 2 des Gesetz¬

entwurfs und Änderung des 8 6 des bisherigen Ge¬
setzes derart , daß hinter § 4 die Worte „Absatz 2"
gestrichen werden.

Die Minderheit des Ausschusses (Abg. Behrens , Bar¬
tels , Frerichs , Henneicke, Schömer , Stnkenberg , Tantzen) '
stellt den

Antrag  16:
Annahme der Ziffer IV des Art . 2 des Gesetz¬

entwurfs mit der Änderung , daß in Zeile 2 des
8 6 hinter 8 4 die Worte „Absatz 2" gestrichen
werden.

Artikel 2 V.
A u s s ch ußantrag  17:

Annahme der Ziffer V des Art . 2 des Entwurfs
(8 7 des Gesetzes).

8 8 des bisherigen Gesetzes.
Ein Teil des Ausschusses (Abg. Dannemann , Dohm,

Hartong -Delmenhorst , Unkelbach) hält es nach den ge¬
machten Erfahrungen für notwendig , die Befugnis der Ge¬
meinden zum Erlaß von Stenerstatuten nach 8 8 des bis¬
herigen Gesetzes einznschränken und stellt den

Antrag  18:
Der 8 8 des bisherigen Gesetzes wird gestrichen.
Das Staatsministerium wird ersucht, zur zweiten

Lesung des Entwurfs eine an die Stelle des 8 8
tretende , die Befugnis der Gemeinden einschränkende
Bestimmung vorzuschlagen.

Ein anderer Teil des Ausschusses (Abg. Fröhle , Haß¬
kamp, Stukenberg , Tantzen) stellt den

Antrag  19:
Das Staatsministerium wird ersucht, bei einer

demnächstigen Verlängerung oder Abänderung des
Ansführnngsgesetzes zum Landesstenergesctz die Er¬
setzung des 8 8 durch eine andere Befugnis der
Gemeinden einschränkende Bestimmung , zu bean¬
tragen.

A r t i ke l 2 VI.
Die zu 8 9 Absatz 2 des Entwurfs vorgeschlagene

Änderung , wonach die vom Amtsverband beschlossenen Um¬
lagen ans Antrag des Amtsvorstandes an dem Anteil der
Gemeinde an der Reichseinkommenstencr und Körperschafts-
stener zu kürzen und an die Amtsverbandskasse abzuführen
sind, wird von der Mehrheit des Ausschusses in dieser unein¬
geschränkten Weise nicht für richtig gehalten . Es muß viel¬
mehr nach deren Auffassung, wenn man die Aufgaben der
Gemeinden und der Amtsverbände für gleichwertig ansehen
will , eine Teilung dieser Überweisungen an beide Körper¬
schaften nach Verhältnis der Höhe ihrer Umlagen statl-
finden . Es wird daher von der Mehrheit (Abg. Danne¬
mann , Dohm , Fröhle , Hartong -Delmenhorst , Haßkamp,
König , Saute , Stnkenberg , Tantzen , Unkelbach) der

Antrag 20
gestellt:

Ablehnung der Ziffer VI des Art . 2 des Entwurfs
und Änderung des zweiten Absatzes des 8 9 des Ge¬
setzes in folgender Weise:

10*
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Von dem der Gemeinde nach Z 1 Absatz 3 dieses
Gesetzes zufließcnden Allteil an der Reichsein-
kommenstencr und Körperschaftsstener ist auf An¬
trag des Amtsvorstandes vom Ministerium der Fi¬
nanzen ein Teil zur Deckung der vom Amtsrat be¬
schlossenen zu kürzen lind an die Amtsverbandskasse
abznführen . Dieser Teil wird nach dem Verhältnis
bestimmt, in welchem im Vorjahre die Höhe der voll
der Gemeinde an den Amtsverband abzuführenden
Umlagebeträge zu der Höhe der durch die Über¬
weisungen des Reiches und durch Stenern zu decken¬
den Ausgaben der Gemeinde steht.

Artikcl  2 VII.

Nach deiil Gesetzentwurf sollen die Zuschüsse des Reiches
zu den Diensteinkommeu der Vvlksschnllehrer von diesen
Ausgaben der Gemeinden vorweg abgezogen und den Ge¬
meinden , soweit der dann verbleibende Teil des Allsgaben
10 voill Hundert des Anteils der Gemeinden an der Reichs-
cinkommen- und Körperschaftsstener übersteigt , Beihilfen
ill dieser Höhe gewährt werden . Im Allsschutz wurde die
Ansicht vertreten , datz die Zuschüsse des Reiches hiernach
lediglich dem Staate zugute kämen, während sie nach dem
Zweck des Gesetzes doch auch den Gemeinden zugute kommen
sollteil. Voll seiten der Regierungsvertreter ist dazu fol¬
gendes ansgeführt worden:

Die Aufnahme der Worte „nach Abzug der vom Reich
zu erstattenden Beträge " in § 12 des Entwurfs sei nur
der Klarheit wegen beantragt . Der Abzug des vom Reich
zil erstattenden Anteils bei der Berechnung des Staatszu-
schnsses würde auch nach dem alten Wortlallt selbstverständ¬
lich sein.

Der ß 12 des bisherigen Gesetzes bestimme, datz der
Staat zu den Ausgaben der Gemeinden fiir Volksschul-
lehrerbesoldungen einen Zuschutz leiste in voller Höhe des
Betrages , der 40 v. H. des Anteils der Gemeinden all der
Einkommen - und Körperschaftssteuer übersteige. Bei der
Beratung des Gesetzes im vorigen Jahre wäre von einem
Reichszuschntzzu den Besoldungen noch nichts bekannt ge¬
wesen. Trotzdem müsse bei der Berechnung des Staatszu-
schilsses der vom Reich zu erstattende Anteil zunächst voll
den Aufwendungen der Gemeinden fiir Vvlksschnllehrer-
besoldungen abgcsetzt werden ; denn der dann noch verblei¬
bende Rest stelle erst die tatsächlichen Ausgaben der Ge¬
meinden für Lehrerbesoldungen dar , und nur diese tatsäch¬
licheil Ausgaben seien nach den Bestimmungen des Z 12
zwischen Staat lind Gemeinden zu verteilen . Würde das
Reich die gesamten Besoldungen übernommen haben , so
wären die Ausgaben der Gemeinden gleich Null und würde
voil einem Staatsznschntz keine Rede sein können.

Hätte das Reich keinen Zuschutz zu den Besoldungen
gewährt , so würde der Staatsznschntz für 1922 etwa
1 160 000 000 -K erfordern gegenüber einem Aufwand der
Gemeinden von etwa 70 000 000 o//. Einen so hohen Be¬
trag hätte der Staat unmöglich anfbringen können, und
der Anteil der Gemeinden an den Lehrerbesoldungen hätte
erheblich erhöht werden müssen. Insofern hätten auch die

Gemeinden einen bedeutenden Vorteil von der Gewährung
des Reichszuschusses.

Es könnte sich nun frageil , ob unter den veränderten
Verhältnissen eine nachträgliche Erhöhung des Staatszu¬
schusses für 1922 gerechtfertigt sei. Bei Beratung des Vor¬
anschlags für 1922/23 lind des Landessteuergesetzes seien
die Volksschullchrerbesoldungen mit insgesamt rund
50 000 000 o// angenommen , die etwa je zur Hälfte vom
Staat und voil den Gemeinden getragen werden sollten.
Die tatsächlichen Aufwendungen der Gemeinden würden
entsprechend 40 v. H. ihres Anteils an den Einkoinmen-
nnd Körperschaftsstellern höchstens 70 000 000 betragen,
der Zuschuß des Staates würde sich dagegen nach Abzug
des Reichsznschnsses auf rund 180 000 000 belaufen.
Die Gemeinden hätten hiernach kaum das 3fache, der Staat
jedoch über das 7fache des geschätzten Betrages auszuwenden.
Das Verhältnis habe sich demnach scholl so sehr zu Un-
gnnsten des Staates verschoben, datz eine Erhöhung des
Stacitszuschusses für 1922/23 nicht in Frage kommen könne.

Auch fiir 1923/24 könne der Staat keinen höheren Zu¬
schuß leisten als den Betrag , der 40 v. H. des Anteils der
Gemeiildcn an den Einkommen - und Körperschaftsstenern
libersteige.

Die Einkommen - lind Körperschaftssteller ließen sich
zwar fiir 1922 noch nicht genau angcben . Nach den Be¬
rechnungen des Landcsfinanzamtes , die nach den Allgaben
der Finanzämter vorgenommen seien und der Wirklichkeit
ziemlich nahe kommen würden , würde der Anteil der Ge¬
meinden all der Einkommensteuer für 1922 948 802 000 <-//
betragen . Selbst wenn die Stellern etwas höher sein sollten,
als angenommen , so könnten sie sich doch nicht nachträglich
erhöhen infolge weiterer Geldentwertung ; denn eine weitere
Geldentwertung sei auf die Steuern fiir 1922 ohne Einfluß,
sie wirke sich nur auf die Stellern fiir 1923 aus . Jede Er¬
höhung der Besoldung infolge der weiteren Geldentwertung
erhöhe jedoch unmittelbar den Staatsznschntz.

Nach der dem Ausschuß überreichten Übersicht hätten
die Gemeinden rund 376 000 000 lind der - Staat
885 000 000 -V/ von den Volksschullehrerbesoldungen zu
tragen . Sollte die Einkommensteuer fiir 1922 , die auf
das Sechsfache der Jahreseinkommensteuer fiir 1921 ge¬
schätzt sei, tatsächlich höher sein und sogar das Achtfache
von 1921 betragen , so würden immerhin noch die Ge¬
meinden llnter Berücksichtigung der Körperschaftsstener (die
in der Übersicht fehle) nur etwa 550 000 000 c// , der Staat
dagegen 710 000 000 >/7 zu tragen haben . Das Verhältnis
würde also fiir den Staat noch bedeutend ungünstiger sein,
als cs im Vorjahre bei der Beratung des Landessteuer-
gesetzes angenommen sei (25 000 000 zu 25 000 000).

Hiernach und mit Rücksicht auf den Umstand , daß jede
weitere Erhöhung der Besoldung sich nur auf den Staats-
zuschutz und nicht mehr auf den von den Gemeinden zil
tragendeil Anteil answirke (denn die Gemeinden hätten mit
Ausnahme von Oldenburg und Middoge die Höchstgrenze
ihres Anteils erreicht), würde einer Erhöhung des Staats-
znschusses fiir 1923/24 nicht zugestimmt werden können.

Der Ausschuß hat geglaubt , sich vorstehenden Aus¬
führungen nicht verschließen zu können, und stellt den
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Anlage 199 und 200.

Antr
Annahme der Ziffer H

entwurfs.

g21:
l des Art . 2 des Gesetz-

Seitens des Ausschusses
Ar

gestellt:
Annahme des Art.

wird weiter der
trag 22

) des Gesetzentwurfs.

Namens des Ausschusses II.
Der Berichterstatter:

Haßkamp.

Anlage 200.
Bericht

des Ausschusses II über den Entwurf eines Gesetzes für den Freistaat Oldenburg zur Ausführung des
Landessteuerqesetzes. 2. Lesung.

(Anlage 62.)

Zu Art. 2 II des Entwurfs (§ 4 des Gesetzes) sind
folgende Anträge gestellt:
I. Vom Regierungsbevollmächtigten:

Der bisher 2., demnächst1. Absatz des § 4 des Gesetzes
erhält folgende Fassung:

Die Gemeinden im Landesteil Oldenburg sind befugt,
Zuschläge bis zum 2000fachen der Grundsteuer zu er¬
heben. Höhere Zuschläge dürfen nur mit Genehmigung
des Staatsministeriums erhoben werden.

II. Vom Abgeordneten Tantzen-Stollhamm:
Annahme des vorstehenden Antrages des Regierungs¬

bevollmächtigten mit der Änderung, daß das Wort
„200fache" durch das Wort „lOÖfache" ersetzt wird
und daß im letzten Satz zwischen den Worten „nur"
und „mit" die Worte „in besonderen Fällen" einge¬
schoben werden.

III.Vom Abgeordneten Haßkamp:
Die Ziffer II des Art. 2 des Gesetzentwurfs wird

gestrichen. Im 2. Äbsatz des H4 des bisherigen Gesetzes
werden die Worte „bis zum Fünffachen der Grundsteuer"
durch die Worte „bis znm Fünfhundertfachen der Grund¬
steuer" und die Worte „Vis zum Fünffachen ver Gebäude¬
steuer" durch die Worte „bis zum Hundertfachen der
Gebäudesteuer" ersetzt.

IV. Vom Abgeordneten Tantzen-Hecring:
Im 2. Absatz des § 4 des bisherigen Gesetzes in der

in erster Lesung beschlossenen Fassung werden die Worte
„bis zum Hundertfachen der Gebäudesteuer" durch die
Worte „bis zum Sechsfachen der Gebäudesteuer" ersetzt.

V. Vom Abgeordneten Behrens:
Unverändeite Annahme der Ziffer II des Art. 2 des

Gesetzentwurfs.

Dazu sind seitens des Ausschusses folgende Anträge
gestellt:

1. Vom ganzen Ausschuß
Antrag 1:

Ablehnung des Antrages des Regierungsbevoll-
mächtigteu.

2. Von einem Teil des Ausschusses(Abg. Stukenberg,
Tantzen)

Antrag  2:
Annahme des Antrages Tantzen-Stollhamm.

3. Von einem Teile des Ausschusses(Abg. Fröhle, Haß¬
kamp, Hartong-Delmenhorst, König, Saute, Ilnkelbach)

Antrag  3:
Annahme des Antrages Haßkamp.

4. Vom ganzen Ausschuß
Antrag  4:

Ablehnung des Antrages Tantzen-Heering.
5. Von einem Teile des Ausschusses(Abg. Bartels,

Behrens, Frerichs, Hcnneicke, Schömcr)
Antrag d:

Annahme des Antrages Behrens

Zu Art. 2 Ziffer I !I des Entwurfs (§ 5 des Gesetzes)
sind folgende Anträge gestellt:

I. Vom Regierungsbevollmächtigten:
Der bisherige erste Absatz des H5 des Gesetzes wird

gestrichen.
II. Von demselben:

Der .bisherige zweite Absatz des § 5 des Gesetzes
erhält folgende Fassung:
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„Die Gemeinden sind berechtigt , Zuschläge bis zum
20 fachen der staatlichen Gewerbesteuer zu erheben.
Höhere Zuschläge dürfen nur mit Genehmigung des
Staatsministeriums erhoben werden . "

III . Von demselben:
Der bisherige vierte Absatz des Z 5 des Gesetzes ist

in der Fassung des Gesetzes vom 25 . Juni 1922 wieder
herzustellen.

IV . Von demselben:
Dem Z 5 des Gesetzes ist als letzter Absatz uach-

zufügen:
Steuerpflichtige , die zu einer besonderen Gewerbesteuer

herangezogen werden , sind von der Zahlung von Zu¬
schlägen zur Gewerbesteuer befreit.

V . Von demselben:
Im bisherigen vierten Absatz des H 5 des Gesetzes

wird unter Nr . 2 das Wort „Oldenburg " gestrichen.

VI . Vom Abgeordneten Haßkamp:
Annahme des Antrages des Regierungsbevollmüchtigten

zu III mit der Änderung , daß im 4 . Absatz des 8 5 des
Gesetzes zu Ziffer 2 am Schluß nachgefügt wird:

„und die nicht zu einer Steuer nach Ziffer 1 heran-
gezogcn sind . "

VII . Vom Abgeordneten Behrens:
Wiederherstellung der Regierungsvorlage zu Art . 2

Ziffer III (8 5 ) Absatz 1.

VIII . Von demselben:

In Art . 2 Ziffer III (8 5 ) Absatz 2 werden die
Zahlen

500000 durch 100000,
750000 durch 150000,

1000000 durch 200000,
1250000 durch 250000

ersetzt.

Die Mehrheit des Ausschusses (Abg . Fröhle , Haßkamp,
Hartoug -Delmeuhorst , König , Sante , Stukenberg , Tantzen,
llnkelbach stellt den

Antrag 6:
Ablehnung des Antrages des Regieruugsbevoll-

mächtigten zu I.

Sic ist der Ansicht , daß die Gewerbesteuer mit Rücksicht
auf die noch nicht erfolgte Verabschiedung des Finanzaus-
glcichsgesctzes für dieses Jahr noch einmal den Gemeinden zu
überlassen ist , daun aber wieder dem Staat zufließeu muß.

, Ein Teil des Ausschusses (Abg . Fröhle , Haßkamp,
Hartoug -Delmeuhorst , König , Sante , Unkelbach ) stellt den

Antrag 7:
Ablehnung des Antrages des Negierungsbevoll¬

mächtigten zu II.

Die Abgeordneten Stukenberg und Tantzen enthielten
sich bei der Abstimmung der Stimme.

Ausschuß an trag 8:
Ablehnung des Antrages des Negierungsbevoll¬

mächtigten zu III und Annahme des Antrags Haß¬
kamp zu VI.

Ausschußantrag 9:
Annahme des Antrages des Regieruugsbevoll-

mächtigteu zu IV.

Ausschußantrag  10:
Annahme des Antrages des Regierungsbevoll¬

mächtigten zu V.
Antrag  11:

Annahme des Antrages Behrens zu VII.

Dieselbe Minderheit stellt den
Antrag  12:

Annahme des Antrages Behrens zu VIII.

Zum 8 8 des bisherigen Gesetzes stellte der Abgeordnete
Hartoug -Delmeuhorst folgenden Antrag:

In 8 8 des bisherigen Gesetzes werden die Worte „ auch
abweichend von den bestehenden landesrechtlichen Vor¬
schriften " sowie das Wort „ Steuer " gestrichen.

Zu diesem Anträge stellt der Regierungsbcvollmächtigte
folgenden Verbesserungsantrag:

Der 8 8 des bisherigen Gesetzes erhält folgende Fassung:
Die Gemeinden sind berechtigt , vorbehältlich der in den
88 4 und 5 dieses Gesetzes gegebenen Einschränkungen
auch abweichend von den bestehenden landesrechtlicheu Vor¬
schriften Steuern , Beitrüge , Gebühren , auch Naturalsteuern,
persönliche und Naturaldienste und Kurtaxen durch Statut
zu beschließen.

Eine Minderheit des Ausschusses (Abgeordnete Hartong-
Delmenhorst , Unkelbach ) stellt den

Antrag  13:
Annahme des Antrages Hartong.

Eine andere Minderheit (Abg . Bartels , Behrens , Frerichs,
Henneike , Schömer ) stellt den

Antrag  14:
Annahme des Verbesserungsantrages dcsNegierungs-

bevollmächtigtcn.

Der Ausschuß stellt den
Antrag  15:

Annahme des Gesetzentwurfs , wie er aus den
Beschlüssen der 1. und 2 . Lesung hervorgegangen ist,
und im ganzen.

Ferner stellt der Ausschuß den
Antrag  16:

Ter Landtag wolle folgende Eiugabeu durch die
Beschlußfassung über den Gesetzentwurf für erledigt
erklären:
1 . des Vorstandes des Oldenburgischcn Stüdtevcreins,
2 . des Stadtmagistrats in Oldenburg,
3 . des Stadtmagistrats in Rüstringeu,
4 . des Landbundes Oldenburg , des Nieder -sächsischen

Handwerkerbundes , Landesverband Oldenburg und
des Landesverbandes oldenburgischer Einzelhändler,
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